
Herausgeber:
Der Landrat des Kreises Coesfeld
Erscheinungsweise: 
In der Regel am 15. und 30. jeden Monats und bei Bedarf 
Abonnementpreis: 
45,00 EUR jährlich - Einzelstück 1,50 EUR inkl. Porto
Anforderungen sind zu richten an: 
Kreis Coesfeld - Der Landrat - Büro des Landrats
48651 Coesfeld, Tel. 02541-189150, Fax 02541-189199
E-Mail: amtsblatt@kreis-coesfeld.de

   Ausgabe: 05/2022
   Datum: 15.02.2022

Inhalt dieser Ausgabe:
Nr.                                                                   Seite

Amtsblatt 
Kreis Coesfeld

Amtliches Bekanntmachungsblatt
des Kreises Coesfeld 
und der Stadt Dülmen

19 Kreis Coesfeld Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltver- 29
  träglichkeitsprüfung – UVPG – für die Vergrößerung einer Gräfte 

20 Kreis Coesfeld Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltver- 30
  träglichkeitsprüfung – UVPG – für die Herstellung der ökologischen 
  Durchgängigkeit im Rockeler Mühlenbach an der Rockeler Mühle

21 Kreis Coesfeld Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anordnung einer  30
	 	 öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	an	Fatih	Savic

22 Kreis Coesfeld Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anordnung einer  30
	 	 öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	an	Danco	Petuci

23 Kreis Coesfeld Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anordnung einer  30
	 	 öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	an	Taschaliew	Temirbeck

24	 Kreis	Coesfeld	 Tagesordnung	für	die	Sitzung	des	Kreiswahlausschusses	für	die		 31
	 	 Landtagswahl	2022	im	Wahlkreis	79	Coesfeld	II	am	24.03.2022

25 Stadt Münster Bekanntmachung der Beisitzerinnen und Beisitzer der Kreiswahl- 31
	 	 ausschüsse	für	die	Wahl	zum	18.	Landtag	des	Landes	Nordrhein-
	 	 Westfalen	am	15.	Mai	2022	für	die	Wahlkreise	83	Münster	I	–	Steinfurt	IV,
	 	 84	Münster	II	und	85	Münster	III	–	Coesfeld	III

26 Stadt Dülmen Jahresabschluss 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  32
  „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“

27	 Sparkasse	 Aufgebote	von	Sparurkunden	der	Sparkasse	Westmünsterland	 34
	 Westmünsterland

19/22 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – für die Vergrö-
ßerung einer Gräfte 

Herr Peter Suntrup, Bahnhofstraße 16 in 59394 Nordkirchen 
muss den Löschwasserbedarf für die Gebäude auf seinem 
Grundstück sicherstellen.
Hierzu ist es erforderlich die bereits vorhandene Gräfte um 
8 m zu verbreitern.
Bei der Vergrößerung der Gräfte handelt es sich um einen 
Gewässerausbau. Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 WHG eine 
Genehmigung erforderlich. Gem. § 5 Abs. 1 UVPG ist zu 
prüfen, ob für dieses Vorhaben eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt werden muss.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens (Screening) wurde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen offensichtlich ausgeschlossen werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Coesfeld, 31.01.2022

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Meyer
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20/22 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – für die Her-
stellung der ökologischen Durchgängigkeit im Rockeler 
Mühlenbach an der Rockeler Mühle

Der Wasser- und Bodenverband Vechte beabsichtigt den 
Rockeler Mühlenbach an der Rockeler Mühle in Höhe der 
Gew.-Stat. 178+105 km ökologisch durchgängig zu gestalten.

Hierzu soll mittels eines rd. 225 m langen Umgehungsgerin-
nes der vorhandene Sohlabsturz der ehemaligen Kornmühle 
umgangen werden.

Bei der Erstellung des Umgehungsgerinnes handelt es sich 
um einen Gewässerausbau. Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 
WHG eine Genehmigung erforderlich. Gem. § 5 Abs. 1 
UVPG ist zu prüfen, ob für dieses Vorhaben eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens (Screening) wurde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen offensichtlich ausgeschlossen werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Coesfeld, 08.02.2022

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Meyer

21/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Fatih	Savic

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 09.12.2021, Ak-
tenzeichen 36-125993, ist zuzustellen an Herrn Fatih Savic, 
zuletzt wohnhaft in Maskavas Iela 64, LV-1003 Riga.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht.

Mit Anordnung vom 09.12.2021 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 

gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 02.02.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Frieling 

22/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Danco Petuci

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 20.10.2021, Akten-
zeichen 36-119288-fr, ist zuzustellen an Herrn Danco Petuci, 
zuletzt wohnhaft in Strada 9 Mai 15, RO-551009 Mediasch.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht.

Mit Anordnung vom 20.10.2021 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 02.02.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Frieling 

23/22 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Taschaliew	Temirbeck

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 07.12.2021, Ak-
tenzeichen 36-129386-fr., ist zuzustellen an Herrn Tascha-
liew Temirbeck, zuletzt wohnhaft in Architektu 160-11, LT-
04202 Vilnius.
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Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht.

Mit Anordnung vom 07.12.2021 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 02.02.2022 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Frieling 

24/22 - Kreis Coesfeld

Tagesordnung	für	die	Sitzung	des	Kreiswahlausschus-
ses	 für	die	Landtagswahl	 2022	 im	Wahlkreis	 79	Coes-
feld II am 24.03.2022

Am 24. März 2022 findet um 16:30 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Kreishauses I, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coes- 
feld eine öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses für 
die Landtagswahl 2022 im Wahlkreis 79 Coesfeld II statt.

Tagesordnung:

1. Bestellung einer Schriftführerin/eines Schriftführers

2. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer sowie der 
Schriftführerin/des Schriftführers

3. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der ein-
gereichten Kreiswahlvorschläge

Zu der Sitzung hat jedermann Zutritt.

Coesfeld, 01.02.2022

Der Kreiswahlleiter
für den Wahlkreis 79 Coesfeld II
gez. Dr. Tepe

25/22 - Stadt Münster

Bekanntmachung der Beisitzerinnen und Beisitzer der 
Kreiswahlausschüsse	für	die	Wahl	zum	18.	Landtag	des	
Landes	 Nordrhein-Westfalen	 am	 15.	 Mai	 2022	 für	 die	
Wahlkreise	83	Münster	I	–	Steinfurt	IV,	84	Münster	II	und	
85	Münster	III	–	Coesfeld	III

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 der Landeswahlordnung 
(LWahlO) werden hiermit die Namen der Beisitzerinnen und 
Beisitzer der Kreiswahlausschüsse und ihrer Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter öffentlich bekannt gegeben:

Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 83: Münster I – 
Steinfurt IV

Beisitzerinnen/ 
Beisitzer:

Stellvertreterinnen/  
Stellvertreter:

1. Albert Wenzel Anne Herbermann
2. Maren Wirth Leandra Praetzel
3. Ute Hagemann Philipp Hagemann
4. Silke Busch Susanne Schulze Bockeloh
5. Marc Weßeling Georg Müller-Glunz
6. Uwe Lucas keine Stellvertretung

Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 84: Münster II

Beisitzerinnen/ 
Beisitzer:

Stellvertreterinnen/  
Stellvertreter:

1. Fabian Müller Harald Wölter
2. Alexandra Michels Rainer Bode
3. Hedwig Liekefedt Noah Börnhorst
4. Stefan Leschniok Andreas Nicklas
5. Richard Halberstadt Philip Neumann
6. Paavo Czwikla Jörg Berning

Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 85: Münster III – 
Coesfeld III

Beisitzerinnen/ 
Beisitzer:

Stellvertreterinnen/ 
Stellvertreter:

1. Christine Schulz Carsten Peters
2. Maria Winkel Margarete Schaepers
3. Jan Gebker Peter Wolfgarten
4. Christoph Brands Matthias Lehmann
5. Josef Lütkecosmann Anke Leufgen
6. Julius Wessels Ulrich Kraft

Münster, den 07.02.2022

gez. Thomas Paal
Stadtdirektor der Stadt Münster 
und Kreiswahlleiter 
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26/22 - Stadt Dülmen

Jahresabschluss 2020 der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 18.12.2021 den Jahresabschluss 2020 und den Lagebe-
richt 2020 in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

Der Bilanzverlust 2020 i. H. v. 49.563,95 EUR wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit Sitz 
in Herne hat am 31.01.2022 folgenden abschließenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

 „Wir haben den Jahresabschluss des Grundstücksmanage-
ment der Stadt Dülmen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung), 
Dülmen, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hi-
naus haben wir den Lagebericht des Grundstücksmanage-
ment der Stadt Dülmen, Dülmen, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 
31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebslei-
tung) und des für die Überwachung verantwortlichen 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbe-
absichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses und Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
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künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
- beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
systems und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE	GESETZLICHE	UND	ANDERE	RECHTLICHE	
ANFORDERUNGEN

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung i.S.v § 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. 
Dezember 2020 befasst. Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW 
haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit 
einzugehen.
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü-
fungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragen-
kreis 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 
16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-
sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht 
Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßig-
keit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die 
Geschäftspolitik zu beurteilen.“
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Der Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht 2020 lie-
gen in der Verwaltungsnebenstelle Heinrich-Leggewie-Stra-
ße 13, Zimmer 22, 48249 Dülmen, während der Öffnungs-
zeiten 

 montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme aus.

Dülmen, 04.02.2022

Grundstücksmanagement
der Stadt Dülmen

gez. Schmude gez. Hommer
1. Betriebsleiter Betriebsleiter

27/22 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote	von	Sparurkunden	der	Sparkasse	Westmün-
sterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336921135 geführten Spareinlage beantragt das Auf-
gebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 27.04.2022 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 27.01.2022 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337641278 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 02.05.2022 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 31.01.2022 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


